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03Inhalt / Vorwort

In Niedersachsen bieten derzeit über 9.700 
Sportvereine Kindern und Jugendlichen vielfäl-
tige Gelegenheiten, um mit Begeisterung und in 
Gemeinschaft Sport zu treiben und sich zu en-
gagieren. Die damit verbundene körperliche und 
emotionale Nähe begünstigt ein gesundes Auf-
wachsen und fördert den sozialen Zusammenhalt 
von Kindern und Jugendlichen untereinander 
sowie den Austausch mit Erwachsenen. 

Kinder und Jugendliche haben laut UN-Kinder-
rechtskonvention (KRK), unterzeichnet von der 
Bundesrepublik Deutschland am 17.02.1992 (KRK 
Art. 19), das Recht auf körperliche und seeli-
sche Unversehrtheit, besonders auf Schutz vor 
sexualisierter Gewalt. Durch das am 01.01.2012 
in Kraft getretene Bundeskinderschutzgesetz 
(BKiSchG) soll der aktive Schutz von Kindern 
und Jugendlichen noch mehr gestärkt werden. 
Dennoch spielen sexualisierte Übergriffe in den 
Lebenswelten heranwachsender Mädchen und 
Jungen eine Rolle: In der Familie, in der Schule 
und auch im Sport. Die Aufdeckungen in unter-
schiedlichen gesellschaftlichen Bereichen in den 
letzten Jahren sowie die Aussagen von Betroffe-
nen, die im Abschlussbericht der Unabhängigen 
Beauftragten der Bundesregierung zur Aufarbei-
tung des sexuellen Kindesmissbrauchs veröf-
fentlicht wurden, haben dies nochmals deutlich 
gemacht. 

Wir sind für die Zeit, für die uns Kinder und 
Jugendliche anvertraut werden, verantwortlich. 
Innerhalb des LandesSportBundes haben wir 
daher für den bestmöglichen Schutz Sorge zu 
tragen. Das betrifft sowohl die Durchführung 
von Freizeiten und Trainingslagern als auch den 
Trainings- und Spielbetrieb. 

Als Verantwortliche im LandesSportBund und 
in der Sportjugend Niedersachsen ist es daher 
unsere gemeinsame Aufgabe, für die Rechte von 
Mädchen und Jungen auf Schutz vor sexuali-
sierter Gewalt und Missbrauch einzutreten. Mit 

Ihnen gemeinsam – als Verantwortliche auf der 
Vereinsebene - wollen wir erreichen, dass Kinder 
und Jugendliche in Sportvereinen besser ge-
schützt werden. Weiterhin ist uns wichtig, dass 
Betroffenen geglaubt wird und ihnen notwendige 
Beratungs- und Unterstützungsangebote zur 
Verfügung stehen.

Der Deutsche Olympische Sportbund, die Deut-
sche Sportjugend, der LandesSportBund Nieder-
sachsen und seine Sportjugend haben in ihren 
Verantwortungsbereichen bereits vielfältige Maß-
nahmen eingeleitet und auch umgesetzt, um den 
Schutz von Kindern und Jugendlichen im Sport 
zu verbessern. Im zweiten Teil dieser Broschüre 
werden diese Entwicklungen und Handlungsemp-
fehlungen kurz skizziert. Wir möchten auf diese 
Weise deutlich machen, wie die einzelnen Ansät-
ze ineinandergreifen und ihre Wirkung bis in die 
Sportvereine entfalten können.

Mit dem Handlungsleitfaden möchten wir Sie da-
rin unterstützen, in Ihrem Verantwortungsbereich 
eigene Schutzmaßnahmen vor sexualisierter 
Gewalt im Sport umzusetzen. Wir möchten Sie 
dazu ermutigen, die notwendigen Schritte vor-
zunehmen und auf diese Weise zu einem verbes-
serten Schutz von Mädchen und Jungen im Sport 
beizutragen.

Wir wünschen Ihnen dabei viel Erfolg.

VorwortInhalt

Prof. Dr. Wolf-Rüdiger Umbach  Thomas Dyszack
Präsident LandesSportBund Niedersachsen  Vorsitzender Sportjugend Niedersachsen



Mit diesem Leitfaden möchten wir Sie als Ver-
antwortliche in Sportvereinen wirksam darin 
unterstützen, den Schutz der Ihnen anvertrauten 
Kinder und Jugendlichen im Verein zu verbes-
sern. Wir wissen, dass dies eine große Heraus-
forderung darstellt. 

In Sportvereinen sind Männer und Frauen, Mäd-
chen und Jungen mit unterschiedlichen Fähig-
keiten, Kenntnissen und Interessen aktiv. Vereine 
sind darum keine statischen Gebilde, sondern 
leben gerade von ihrem vielfältigen Miteinander. 
Aus diesem Grund ist das Umsetzen der einzel-
nen Maßnahmen mit einem gemeinsamen inter-
nen Lernprozess gleichzusetzen. Das bedeutet 
gleichzeitig, je mehr Mitglieder und Abteilungen 
Ihr Verein hat, desto mehr Zeit sollten Sie zur 
Umsetzung der einzelnen abgebildeten Bausteine 
einplanen. Der Handlungsleitfaden bietet Ihnen 
eine Arbeitshilfe, um ein für Ihren Verein passen-
des Gesamtkonzept zu entwickeln. 

Wichtig ist uns, Sie auf Folgendes hinzuwei-
sen: Das Thema sexualisierte Gewalt ruft häufig 
Betroffenheit aber auch Unsicherheiten, Ängste, 
Sorgen bis hin zu Widerständen hervor. Es erfor-
dert also Mut die einzelnen Bausteine anzugehen. 
Versuchen Sie darum immer wieder deutlich zu 
machen, dass der Schutz von Kindern und Ju-
gendlichen im Mittelpunkt Ihres Handelns steht. 
Antworten auf häufig gestellte Fragen finden Sie 
im Anhang dieser Broschüre. 

Auf den folgenden Seiten werden die einzelnen 
Handlungsbausteine im Detail erklärt. In welcher 
Reihenfolge die einzelnen Maßnahmen umgesetzt 
werden können, hängt von den jeweiligen Gege-
benheiten vor Ort ab und soll Ihnen überlassen 
sein. In jedem Fall sollten Sie jedoch mit Baustein 
„Positionierung des Vorstandes“ beginnen. 

Wir wünschen Ihnen gutes Gelingen!

    
Schutzmaßnahmen 
in Sportvereinen 

Die acht Bausteine zur Umsetzung im Überblick
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In diesem ersten Handlungsbaustein geht es darum, den Schutz vor sexualisierter Gewalt zum Thema zu machen. Als 
Vorstandsmitglieder sind Sie verantwortlich dafür, dass Mädchen und Jungen innerhalb Ihres Vereins vor jeglicher Art von 
Gewalt, besonders sexualisierter Gewalt, bestmöglich geschützt werden. Ihre Aufgabe besteht darin, passgenaue Maßnah-
men zu planen und für deren Umsetzung zu sorgen. 

Das erfordert in erster Linie einen offenen Umgang mit der Thematik. Gleichzeitig ist eine klare Positionierung für den Um-
gang mit Grenzverletzungen gegenüber Mädchen und Jungen notwendig. Dazu gehört auch, dass Sie für sich klären, wie 
Sie mit Regelverletzungen und bei einem Verdacht auf sexualisierte Gewalt umgehen möchten. 

Folgende Fragen können Sie dabei 
unterstützen:

 Wie wollen Sie in ihrem Verein zukünftig mit 
dem Thema Schutz vor sexualisierte Gewalt 
umgehen?

 Wo haben Sie weiteren Informationsbedarf? 
An wen wollen Sie sich wenden?

 Welche Befürchtungen und Sorgen haben Sie 
im Hinblick auf die Umsetzung der einzelnen 
Maßnahmen?

 Was genau liegt Ihnen bei der Umsetzung von 
Schutzmaßnahmen besonders am Herzen?

 Wie können Sie ehrenamtliche und haupt- 
berufliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
Kinder und Jugendliche, Eltern und weitere 
Vereinsmitglieder an dem Entwicklungspro-
zess beteiligen?

 Gibt es in Ihrem Verein bereits Personen, die 
sich gut mit dem Thema auskennen und die 
Sie bei ihrem Vorhaben aktiv unterstützen 
könnten? Überlegen Sie, wie Sie diese Per-
sonen am besten in den Prozess einbinden 
können.

Baustein:         
Die Positionierung 
des Vorstandes

Zum Thema 
Prävention von 
sexualisierter 
Gewalt sowie 
zum Umgang 
mit Sexualität 
liegen zahlreiche 
Informationen 
und Broschüren 
vor. Im Anhang 
finden Sie 
eine Liste 
ausgewählter 
Materialien, 
nützliche Links 
und Beratungs-
angebote.

Das können Sie tun

Sprechen Sie im Rahmen einer Vorstandssitzung oder Klausurtagung über die Umsetzung von Schutz-
maßnahmen. Formulieren Sie anschließend eine gemeinsame Position, einen Leitgedanken zum Um-
gang mit grenzverletzendem Verhalten und sexualisierter Gewalt in Ihrem Verein. 

Ihre Fragen und Notizen:

Es ist gut, die ehrenamtlichen und hauptberufli-
chen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Ver-
einsmitglieder frühzeitig von Ihrem Vorhaben zu 
informieren. Laden Sie sie dazu ein, den Prozess 
aktiv mitzugestalten. Das kann die Motivation 
und Akzeptanz Einzelner aber auch von Gruppen 
im Verein befördern. Gut geeignet dafür sind Mit-
gliederversammlungen, Vereinsmitteilungen und 
ein Hinweis auf der Internetseite des Vereins.

Methodentipps

In Ihrer weiteren Planung und Umset-
zung der einzelnen Maßnahmen können 
Sie schrittweise wie folgt vorgehen:

Sie können anhand dieses Schemas im weiteren Verlauf überprüfen, welche der geplanten Maßnahmen 
Sie bereits umgesetzt haben und welches die nächsten Bausteine sind. 
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1. Wie ist die Situation im Moment?

Sprechen Sie darüber, wie Sie momentan in Ihrem Verein 
mit dem Thema Schutz vor sexualisierter Gewalt umgehen.

 Gibt es in Ihrem Verein ein gemeinsames Leitbild?
 Wie schätzen Sie Ihren Kenntnisstand zum Thema 

Schutz vor sexualisierte Gewalt ein?
 Haben Sie Übungsleiterinnen und Übungsleiter, die 

bereits an Fortbildungen zu dem Thema teilgenommen 
haben?

3. Das wollen wir gemeinsam tun!

Legen Sie gemeinsam fest, welche Maßnahmen Sie umset-
zen möchten und welche Aufgaben damit verbunden sind. 

2. Wie soll es zukünftig sein?

Verständigen Sie sich darauf, wie Sie zukünftig mit dem 
Thema umgehen möchten. Was soll erreicht werden für

 ehrenamtliche und hauptberufliche Mitarbeiterinnen 
 und Mitarbeiter 

 Kinder und Jugendliche
 Eltern 
 Vereinsmitglieder
 ...

4. Das sind unsere Schritte ...

Legen Sie nun fest, wie Sie schrittweise vorgehen möchten

 Bis wann sollen welche Bausteine erledigt werden? 
 Wer ist dafür zuständig?

Planen Sie in realistischen Zeiträumen!



Baustein:    
Schutzbeauftragte 
benennen

Je nach Vereinsgröße und dem Zeitpunkt ihrer 
Benennung können die Schutzbeauftragten 
einzelne Präventionsmaßnahmen wie z. B. das 
Aufstellen von Regeln koordinieren und begleiten. 
Darüber hinaus, können sie dem Vorstand Kriteri-
en für die Gewinnung und Einstellung von ehren-
amtlichen und hauptberuflichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern im Verein vorschlagen.

Wichtig ist: Die Arbeitsaufträge, Aufgabenbe-
reiche und Befugnisse der Schutzbeauftragten 
sollten klar und so präzise wie möglich formuliert 
sein.

Bitte beachten Sie:

Benennen Sie ausschließlich Personen, die diese 
Funktion im Verein auch übernehmen wollen. 
Ob Kinder und Jugendliche sich bei Erwachsenen 
Hilfe holen hängt davon ab, ob sie das Gefühl 
haben, ernst genommen und verlässlich behan-
delt zu werden. 

Beide Ansprechpersonen müssen bereit sein, 
sich zum Thema Prävention und Intervention 
von sexualisierter Gewalt fundiertes Wissen 
anzueignen. Der LSB und die sj Nds. bieten dazu 
entsprechende Qualifizierungen an. Infos:

tlorenz@lsb-niedersachsen.de

Dieser Handlungsbaustein bezieht sich auf das Klären von Verantwortlichkeiten. Transparentes 
Vorgehen und klare Zuständigkeiten tragen entscheidend zur Sicherheit in Ihrem Sportverein bei. 

Für Betroffene von sexualisierter Gewalt und für diejenigen, die etwas beobachten, muss klar sein, an wen sie sich wenden 
können. Aus diesem Grund empfehlen wir Ihnen: Benennen Sie in Ihrem Verein Schutzbeauftragte, die innerhalb des Vereins 
als Ansprechpersonen zur Verfügung stehen. Optimal wären jeweils eine weibliche Beauftragte und ein männlicher Beauf-
tragter. Mädchen und Jungen können so frei wählen, ob sie sich lieber an eine Frau oder an einen Mann wenden möchten. 
Treten Verdachtsmomente auf und ist ein Eingreifen notwendig ist es außerdem hilfreich, wenn diese Situation nicht von 
einer Person alleine bewältigt werden muss.

Baustein:    
Schutzbeauftragte 
bekannt machen

Methodentipps

Neben einer persönlichen Vorstellung in Sport-
gruppen und z. B. bei Mitgliederversammlungen 
sind Aushänge mit den Kontaktdaten in Ihren 
Vereinsräumen, Artikel in Ihrer Vereinszeitschrift 
und Hinweise auf Ihrer Internetseite gut dafür 
geeignet, die in Ihrem Verein benannten Schutz-
beauftragten bekannt zu machen. Darüber hinaus 
können Sie auch Broschüren für die Öffentlich-
keitsarbeit zu diesem Thema nutzen, die Mäd-
chen und Jungen über ihre Rechte auf Schutz vor 
sexualisierten Übergriffen informieren. Nützliche 
Hinweise dazu finden Sie im Anhang.

www.sportjugend-nds.de

Die Schutzbeauftragten

sind Ansprechpersonen für Kinder und Ju-
gendliche, Trainerinnen und Trainer sowie 
Eltern im Verein,

stellen Kontakte zu Fachkräften in unab-
hängigen Beratungsstellen her, die sich 
mit der Prävention von sexualisierter 
Gewalt befassen,

entwickeln gemeinsam mit dem Vorstand 
und externen Fachkräften ein Ablaufver-
fahren zum Umgang mit Verdachtsfällen,

nehmen Beschwerden entgegen und leiten 
wenn notwendig gemeinsam mit dem 
Vorstand Interventionsschritte ein,

stimmen ihre Arbeit eng mit dem Vereins-
vorstand ab.

Nachdem geeignete Schutzbeauftragte benannt und für ihre Aufgabe qualifiziert wurden, gilt es nun, sie auch im 
Verein bekannt zu machen. Informieren Sie Kinder und Jugendliche, Eltern und Vereinsmitglieder über die Perso-
nen und deren Aufgaben. Weisen Sie darauf hin, dass es sich bei den Schutzbeauftragten um Vertrauensperso-
nen handelt.
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Finger weg! 
Pack mich nicht an!

  Für 
Jun gen!
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Der Umgang mit dem Thema sexualisierter 
Gewalt erfordert Wissen und einen geschärf-
ten Blick. Nur so kann grenzverletzendes und 
übergriffiges Verhalten gegenüber Kindern 
und Jugendlichen, aber auch von Kindern und 
Jugendlichen untereinander, wahrgenommen 
werden. Darum sollten die in Ihrem Verein tätigen 
Übungsleiterinnen und Übungsleiter ein grundle-
gendes Wissen zum Thema sexualisierte Gewalt 
und grenzverletzendes Verhalten haben. Dies gilt 
besonders für diejenigen, die Kinder und Jugend-
liche betreuen. 

In vereinsinternen Qualifizierungsmaßnahmen, 
an denen möglichst alle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter teilnehmen, kann das notwendige 
Wissen über Formen sexualisierter Gewalt und 
Täterstrategien erworben werden. Dies trägt zu 
einem sensibleren Umgang mit Grenzverletzun-
gen bei. Für die Durchführung können Sie sich an 
örtliche Beratungseinrichtungen und Fachstellen 
wenden, die über qualifizierte Referentinnen und 
Referenten zum Thema verfügen. Kontaktadres-
sen von Fachstellen finden Sie im Anhang dieser 
Broschüre.

Baustein:         
Übungsleiterinnen und Übungsleiter   
qualifizieren und sensibilisieren

Bei der Ausführung dieses Handlungsbausteines rücken die ehrenamtlichen und hauptberuflichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in den Mittelpunkt. In der Umsetzung von präventiven Maßnahmen kommt ihnen eine entscheidende Rolle zu. 
Sie – als Personalverantwortliche – können deutlich machen, dass ihre Teilnahme an Fortbildungen zum Thema Schutz von 
Kindern und Jugendlichen vor sexualisierter Gewalt für ihre Tätigkeit im Verein sehr wichtig ist.

Baustein:                        
Verhaltensregeln 
aufstellen

Das Umsetzen dieses Handlungsbausteins beinhaltet eine Auseinandersetzung mit grenzwahrenden 
Verhaltensweisen und Fehlverhalten. Dieser Baustein ist bedeutend für den gemeinsamen Lernpro-
zess, weil er die Kultur des gemeinsamen Hinschauens, die Sensibilität für einander und die Reflexion 
des eigenen Handelns fördert. 

Gut geeignet für den the-

matischen Einstieg ist das 

auf CD erhältliche Material 

„Schweigen schützt die 

Falschen“ der sj Nds. 

Beispiele für einzelne Bereiche

Übungsbetrieb 
Regeln für das Duschen, das Betreten von Um-
kleidebereichen, Hilfestellungen, den Umgang mit 
Sportverletzungen und Gruppenritualen etc.

Freizeitmaßnahmen, Fahrten zu Aus-
wärtsspielen, Turniere und Wettkämpfe
Regeln für das Übernachten, das Betreten von 
Schlafräumen durch Übungsleiterinnen und 
Übungsleiter, Betreuerinnen und Betreuer sowie 
der Umgang mit digitalen Fotos, etc.

Allgemein
Regeln für die private Kontaktaufnahme zu 
Kindern und Jugendlichen des Vereins in Inter-
netforen und Chats, Umgang mit abfälligen Be-
merkungen, sexistischen Sprüchen und Witzen, 
unangemessene freizügige Kleidung, etc.

Eigene Beispiele

Vereinbaren Sie in Ihrem Verein Verhaltensregeln. 
Legen Sie dabei fest, für welche Bereiche diese 
Regeln aufgestellt werden und für wen sie gelten 
sollen (z. B. für Übungsleiterinnen und Übungs-
leiter im Umgang mit Kindern und Jugendlichen, 
für Kinder und Jugendlichen untereinander und 
im Umgang mit Übungsleiterinnen und Übungs-
leitern).

Methodentipps

Gut geeignet für den thematischen Einstieg ist 
das auf CD erhältliche Material „Schweigen 
schützt die Falschen“ der sj Nds. Sie finden dort 
wichtige Hintergrundinformationen, vertiefende 
Lehrbeispiele und wertvolle Tipps für den Alltag.

Neben der Qualifizierung von Übungsleiterinnen 
und Übungsleitern tragen transparent gestaltete 
Aktivitäten dazu bei, das gemeinsame Hinschau-
en und Handeln zu fördern. Aus diesem Grund 
sollte der Übungsbetrieb möglichst offen ge-
staltet werden. Das bedeutet, besonders Eltern 
während der Übungszeiten jederzeit die Anwe-
senheit zu ermöglichen. Einschränkungen sollten 
gemeinsam mit den Eltern, z. B. im Rahmen eines 
Elternabends, verabredet werden. 

 Überlegen Sie, in welchem Turnus Sie wei-
tere Fortbildungen zur Auffrischung für die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anbieten 
möchten.

 Es empfiehlt sich, den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern regelmäßig die Gelegenheit zu 
einem kollegialen Erfahrungsaustausch zu 
bieten. Das kann zum Abbau von Unsicher-
heiten im Umgang mit der Thematik beitra-
gen. 
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Initiativen und Materialien 
zur Prävention und 

Intervention sexualisierter 
Gewalt im Sport

www.sportjugend-nds.de

Wir bedanken uns beim Landessportbund Nordrhein-Westfalen für die 
Genehmigung, den Slogan „Schweigen schützt die Falschen“ nutzen zu können.

CD_GewaltpraeventionNDS.indd   1 25.07.12   13:47



Teil 1 
Handlungs-

leitfaden

Aufstellen von Verhaltensregeln für Kinder und Jugendli-
che untereinander und im Umgang mit Betreuerinnen und 
Betreuern  

Neben dem Recht auf Schutz vor Gewalt haben Kinder 
auch das Recht auf freie Meinungsäußerung, Information, 
Beteiligung und Gehör. Zu der Aufgabe von Erwachsenen 
gehört es, Kinder auf ihre Rechte aufmerksam zu machen 
und sie darüber zu informieren. Dies kann in Ihrem Verein 
umgesetzt werden, indem Sie Kinder und Jugendliche an 
der Gestaltung von Verhaltensregeln beteiligen. Sie können 
dazu genauso vorgehen, wie mit den ehrenamtlichen und 
hauptberuflichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (linke 
Spalte).

Es empfiehlt sich an dieser Stelle das Aufstellen von Ver-
haltensregeln in den jeweiligen Trainingsgruppen vorzuneh-
men. 

 Grün: Das Verhalten finde ich bei mir und bei anderen 
okay. Das dürfen Betreuerinnen und Betreuer.

 Gelb: Das Verhalten ist nicht okay. Dafür können ich und 
andere Kinder und Jugendliche verwarnt werden. Das 
sollten Betreuerinnen und Betreuer nicht tun.

 Rot: Das Verhalten ist in jedem Fall falsch. Dafür kön-
nen ich und andere Kinder und Jugendliche „bestraft“ 
werden. Das dürfen Betreuerinnen und Betreuer niemals 
tun, sie können dafür angezeigt und bestraft werden.1

In gemischt geschlechtlichen Gruppen kann es bei der Ein-
schätzung und Beurteilung von Verhaltensweisen dienlich 
sein, Mädchen und Jungen getrennt voneinander Regeln 
erstellen zu lassen. Das sollte je nach Alter und Entwick-
lungsstand der Kinder und Jugendlichen entschieden wer-
den. Eine Zusammenführung sollte anschließend erfolgen. 
Die Moderation eines solchen Prozesses sollte in diesem 
Fall am besten von einer Frau und einem Mann gemeinsam 
übernommen werden.

1: Hochdorf – Ev. Jugendhilfe im Kreis Ludwigsburg e.V. (Hrsg.): Und wenn es doch passiert, Fehlverhalten von Fachkräften in der Jugendhilfe, S. 45, Remseck am Neckar, 2010

Baustein:   
Eignung  
überprüfen

Dieser Handlungsbaustein widmet sich der Fragestellung, wie Sie als 
Personalverantwortliche Ihres Vereins zukünftig vermeiden, dass sich 
potentielle Täter und Täterinnen in Ihrem Verein ehrenamtlich oder 
hauptberuflich betätigen können. Vor dem Hintergrund, dass sich 
potentielle Täter und Täterinnen gezielt Sportvereine aussuchen, um 
sich Jungen und Mädchen nähern zu können, sollte das Thema Schutz 
vor sexualisierter Gewalt im Sport auch bei der Gewinnung von ehren-
amtlich und hauptberuflich tätigen berücksichtigt werden.

Methodentipps

In einem Gespräch können Sie darlegen, dass Sie auf den Schutz von 
Kindern und Jugendlichen vor sexualisierter Gewalt höchsten Wert legen.

Erläutern Sie die erarbeiteten Verhaltensregeln im Umgang mit Kinder 
und Jugendlichen. Weisen sie darauf hin, dass die zukünftige Mitar-
beiterin bzw. der Mitarbeiter die „Verhaltensrichtlinie zur Prävention 
von sexualisierter Gewalt in der Kinder- und Jugendarbeit des Sports“ 
unterschreiben muss. Ist dies im Zuge einer Lizenzierung oder einer 
Lizenzverlängerung bereits geschehen, vermerken sie das in den Per-
sonalunterlagen.

Fragen Sie danach, wie die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter für Trans-
parenz im Übungsbetrieb sorgen möchte und welche Vorstellungen zu 
einem grenzwahrenden Umgang mit Kindern und Jugendlichen bestehen.

Haben Sie bereits ein Ablaufverfahren im Umgang mit Verdacht auf 
sexualisierte Gewalt entwickelt? Wenn ja, informieren Sie darüber. 
Machen Sie darüber hinaus deutlich, wie Sie mit Fehlverhalten und 
Regelverstößen umgehen und welche personellen Konsequenzen nach 
sorgsamer Prüfung folgen.

War die Übungsleiterin bzw. der Übungsleiter, die Trainerin bzw. der 
Trainer bereits vorher bei einem oder mehreren Sportvereinen tätig, 
können Sie danach fragen, was der jeweilige Grund für den Wechsel 
war. Bitten Sie um das Einverständnis, Erkundigungen über die vorheri-
ge Tätigkeit einzuholen. 

Werden Ihre Fragen nicht zu Ihrer Zufriedenheit beantwortet und das 
Unterzeichnen der Verhaltensrichtlinie verweigert, empfehlen wir Ihnen 
dringend von einer Zusammenarbeit abzusehen.

Kinder und Jugendliche sollten immer 
wieder auf die vereinbarten Regeln 
hingewiesen werden. Wenn nötig, 
können sie die Regeln gemeinsam 
erweitern oder verändern.

Wichtig ist, Mädchen und Jungen zu 
vermitteln, dass sie im Falle eines Re-
gelverstoßes immer das Recht haben, 
mit anderen darüber zu sprechen und 
sich Hilfe zu holen.

Bei größeren Vereinen empfiehlt es 
sich, abteilungs- oder spartenweise 
vorzugehen. Die Ergebnisse sollten 
allen im Anschluss zugänglich ge-
macht und zusammengefasst werden.

13Bausteine: Verhaltensregeln aufstellen | Eignung überprüfen

Methodentipps

Aufstellen von Verhaltensregeln für ehrenamtliche und 
hauptberufliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im 
Umgang mit Kindern und Jugendlichen 

So können Sie vorgehen: Im Rahmen eines Workshops kön-
nen verbindliche Verhaltensregeln erarbeitet werden. Gut 
geeignet ist dafür die sogenannte Ampelmethode. Fragen 
Sie dazu die Anwesenden, welches Verhalten sie aus päda-
gogischer und sportbezogener Sicht im Umgang mit Kin-
dern und Jugendlichen für völlig richtig ansehen,  kritisch 
betrachten oder für grundsätzlich falsch halten.

Ordnen Sie anschließend gemeinsam die genannten Verhal-
tensweisen zu.

 Grün bedeutet: Das Verhalten ist aus pädagogischer und 
sportbezogener Sicht völlig richtig und für die Entwick-
lung von Kindern und Jugendlichen förderlich.

 Gelb bedeutet: Das Verhalten ist aus pädagogischer und 
sportbezogener Sicht kritisch und für die Entwicklung 
von Kindern und Jugendlichen nicht förderlich. Das 
sollte sich nicht wiederholen.

 Rot bedeutet: Das Verhalten ist grundsätzlich falsch und 
kann zum Ausschluss, zur Kündigung und zur straf-
rechtlichen Verfolgung führen.

Legen Sie gemeinsam fest, wie Sie mit kritisch zu bewer-
tenden Verhaltensweisen umgehen wollen. Ermutigen Sie 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich gegenseitig – auch 
kritische – Rückmeldungen zu geben.

Für Verhaltensweisen, die eindeutig als falsch zu bewerten 
sind, sollten Sie für Ihren Verein ein Ablaufverfahren zum 
Umgang mit Verdachtsfällen entwickeln (siehe Baustein 
„Schutzbeauftragte benennen“).

Informieren Sie auch die Eltern über die von Ihnen verein-
barten Regeln. Damit erzielen Sie zusätzliche Transparenz.

Baustein: Verhaltensregeln aufstellen



Baustein:                                     
Unterzeichnen der 
Verhaltensrichtlinie

Dieser Baustein ist gut geeignet, um das vorläufige Ende Ihres gemeinsamen Prozesses zur Umset-
zung von Schutzmaßnahmen auch schriftlich zu fixieren. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Ihres 
Vereins unterzeichnen gemeinsam die selbstverpflichtende Verhaltensrichtlinie des LSB und seiner sj. 
Sie besiegeln mit ihrer Unterschrift, dass sie aktiv dazu beitragen, keine Grenzverletzungen und keine 
sexualisierte Gewalt zuzulassen. 

Methodentipps 

Die Unterzeichnung der Verhaltensrichtlinie hat 
dauerhafte Gültigkeit. Die unterschriebenen 
Exemplare sollten in den Vereinsakten archiviert 
werden. So lässt sich bei einem Vorstandswech-
sel leichter überprüfen, wer die Regularien des 
Vereins verbindlich unterzeichnet hat. Sie können 
das Unterzeichnen der Verhaltensrichtlinie auch 

Verhaltensrichtlinie zur Prävention             
von sexualisierter Gewalt in der 
Kinder- und Jugendarbeit des Sports

Selbstverpflichtung
Ich verpflichte mich dazu beizutragen, dass in der Jugendarbeit des

(Name des Sportvereins, des Sportbundes/der Sportjugend, des Landesfachverbandes/der Jugendorganisation des Landesfachverbandes)

keine Grenzverletzungen, kein sexueller Missbrauch und keine sexualisierte Gewalt möglich werden.

Ich trage damit zum Schutz der mir anvertrauten Jungen und Mädchen vor körperlichem und seelischem 
Schaden bei.

Ich gehe mit Kindern und Jugendlichen verantwortungsbewusst, vertrauensvoll und wertschät-
zend um.
 
Ich respektiere die Intimsphäre und die persönlichen Schamgrenzen der mir anvertrauten Kin-
der und Jugendlichen sowie die anderer Vereinsmitglieder.

Ich werde meine Vertrauens- und Autoritätsstellung gegenüber Kindern und Jugendlichen nicht 
für sexuelle Kontakte missbrauchen.

Mir ist bewusst, dass jede sexuelle Handlung mit Schutzbefohlenen eine strafbare Handlung ist, 
die disziplinarische und strafrechtliche Folgen hat.

Ich beziehe aktiv Stellung gegen sexistisches und diskriminierendes Verhalten in verbaler und 
nonverbaler Form.

Ich beziehe in Gruppen und gegenüber einzelnen Personen aktiv Stellung gegen grenzüber-
schreitendes Verhalten durch andere Mitarbeitende und Teilnehmende und vertusche es nicht.

Im Falle von Grenzverletzungen und Übergriffen informiere ich die Verantwortlichen auf der 
Leitungsebene und ziehe (fachliche) Unterstützung und Hilfe hinzu. Dabei steht für mich der 
Schutz der Kinder und Jugendlichen an erster Stelle.

Ich unterstütze Mädchen und Jungen aktiv dabei, ihre Belange zu äußern und zu vertreten und 
informiere sie über ihre Rechte auf Schutz, Förderung und Beteiligung im Sport.

Name

Vorname 

Straße          Datum  Unterschrift

Ort

für Ihre Öffentlichkeitsarbeit nutzen, indem Sie 
z.B. in Ihrer Vereinszeitung und auf der Inter-
netseite des Vereins darauf hinweisen. Auf diese 
Weise unterstreichen Sie Ihre Ernsthaftigkeit 
im Umgang mit präventiven Maßnahmen zum 
Schutz vor sexualisierter Gewalt im Sport. 
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Baustein:  
Maßnahmen 
verstetigen 

Nachdem die verschiedenen Maßnahmen durchgeführt wurden geht es 
nun darum, sie in regelmäßigen Abständen zu wiederholen und auf ihre 
Wirksamkeit hin zu prüfen.

 An die bestehenden Regeln und ggf. weiteren 
Regeln wird regelmäßig erinnert.

 Besonders Kindern und Jugendlichen wird die 
Möglichkeit der aktiven Mitbestimmung im 
Verein geboten.

 Mit neuen Übungsleiterinnen und Übungs-
leitern werden Gespräche geführt und die 
Verhaltensrichtlinie zur Unterzeichnung 
vorgelegt.

Sie können sich hierfür eine Checkliste anle-
gen. Wir empfehlen Ihnen: Legen Sie fest, in 
welchen zeitlichen Abständen Sie die einzelnen 
Maßnahmen wiederholen und eine Überprüfung 
vornehmen möchten. Klären Sie miteinander, 
wer für das Erinnern zuständig sein soll.

Methodentipps

 Das Thema Schutz vor sexualisierter Gewalt 
und der Umgang mit Grenzverletzungen wird 
in regelmäßigen Abständen auf die Tagesord-
nung von Vorstandssitzungen und Vereins-
versammlungen gesetzt.

 Die regelmäßige Fortbildung von Schutzbe-
auftragten wird sichergestellt.

 Es wird geprüft und gewährleistet, dass neue 
Übungsleiterinnen und Übungsleiter an Quali-
fizierungsmaßnahmen teilnehmen.

 Den ehrenamtlich und hauptberuflich tätigen 
werden regelmäßige Austauschmöglichkeiten 
zur Verfügung gestellt.

Häufig   
gestellte  
Fragen

Verdachtsäußerung ein Ablaufverfahren in Gang 
setzt, in dessen Rahmen eine gewissenhafte 
Prüfung erfolgt, kann das Risiko der Falschbe-
schuldigung gemindert werden. Auch Kindern 
und Jugendlichen kann vermittelt werden, dass 
eine falsche Anschuldigung für sie Konsequenzen 
haben kann.

 Werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter in Sportvereinen jetzt nicht generell ver-
dächtigt, sexualisierte Gewalt auszuüben?

Einen solchen Generalverdacht kann es in allen 
Bereichen geben, in denen Kinder und Jugend-
liche beaufsichtigt und betreut werden. Ebenso 
wie in Kindertagesstätten, Schulen und Einrich-
tungen der Kinder- und Jugendhilfe sind auch 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Sportverei-
nen in der Pflicht, ihrem Schutzauftrag gegen-
über Kindern und Jugendlichen nachzukommen. 

 Können Trainerinnen und Trainer, Übungs-
leiterinnen und Übungsleiter überhaupt noch 
Hilfestellungen geben und Korrekturen vorneh-
men?

Selbstverständlich. Hilfestellungen dienen dazu, 
trainierende Kinder und Jugendliche anzuleiten 
und sie vor Verletzungen zu schützen. Kor-
rekturen vermitteln ein Gefühl für die richtige 
Körperhaltung und fördern den Trainingserfolg. 
Natürlich geht das in vielen Fällen nicht, ohne 
Kinder und Jugendliche zu berühren. Dies kann 
den Kindern und Jugendlichen erklärt werden. 
Sollte es dabei zu einer unabsichtlichen Berüh-
rung im Intimbereich kommen, lässt sich das 
durch eine Entschuldigung berichtigen. Anders 
verhält es sich allerdings, wenn Hilfestellungen 
und Korrekturen gezielt dazu genutzt werden, 
sexuell motivierte Handlungen zu vollziehen oder 
anzubahnen. 

 Wenn wir offensiv mit dem Thema Schutz 
vor sexualisierte Gewalt im Sport umgehen - 
denken dann nicht möglicherweise Eltern und 
andere Vereinsmitglieder, bei uns habe es 
einen Vorfall gegeben?

Das ist schon möglich. Um ein Klima der Auf-
merksamkeit zu entwickeln ist es allerdings 
unerlässlich, sexualisierte Gewalt zum Thema zu 
machen und sich damit auseinanderzusetzen. Er-
klären Sie, dass die Entwicklung eines Problem-
bewusstseins notwendig ist, um entsprechende 
Situationen überhaupt erst wahrzunehmen, an-
gemessen einzuschätzen und darauf reagieren zu 
können. Verweisen Sie auf die Entwicklungen und 
Handlungsempfehlungen des DOSB, des LSB und 
seiner sj Nds. (s. Teil 2). Daraus wird ersichtlich, 
dass auch die Sportvereine aufgefordert sind, 
präventive Maßnahmen zum Schutz von Kindern 
und Jugendlichen umzusetzen. Sie können so 
z.B. die Bedenken der Eltern zum Anlass nehmen, 
Ihnen zu erklären, dass ihre Kinder dort, wo sie 
sich aufhalten, bestmöglich vor sexualisierter 
Gewalt geschützt werden sollen. 

 Wenn wir im Verein das Thema offen be-
handeln, kommen dann nicht erst Kinder und 
Jugendliche auf die Idee, Betreuerinnen und 
Betreuer zu Unrecht zu beschuldigen. 

Das lässt sie nicht völlig ausschließen. Wich-
tig ist, dass Sie Kindern und Jugendlichen 
vermitteln, dass sie das Recht haben, sich im 
Falle eines Übergriffes Hilfe zu holen und ihnen 
geglaubt wird. Langjährige Erfahrungen von 
Beratungsstellen und der „Abschlussbericht der 
Unabhängigen Beauftragten zur Aufarbeitung 
des sexuellen Kindesmissbrauchs“ zeigen auf, 
wie lange es häufig dauert, bis von sexualisier-
ter Gewalt Betroffene ihr Schweigen brechen. 
Wenn Kinder und Jugendliche wissen, dass eine 
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Das Präsidium des DOSB hat am 29. März 2010 ein Positionspapier2 zur Bekämpfung sexualisierter 
Gewalt im Sport beschlossen. Der DOSB und die dsj verurteilen darin jede Form von Gewalt, beson-
ders sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen. 

Die Positionen des Deutschen     
Olympischen Sportbundes (DOSB) 
und der Deutschen Sportjugend (dsj)

Sportorganisationen die DOSB-Lizenzen verge-
ben, verpflichten sich zudem

 Inhalte der Prävention von sexualisierter Ge-
walt in Qualifizierungsmaßnahmen zielgrup-
pengerecht und verbindlich zu integrieren,

 geeignete Lehrmaterialien für die Aus- und 
Fortbildung zu entwickeln und bereit zu stellen,

 sicherzustellen, dass mit der Vergabe neuer 
Lizenzen und bei der Verlängerung von Lizen-
zen eine Verhaltensrichtlinie zur Einhaltung 
der formulierten Ziele unterschrieben wird,

 auf der Grundlage der Rahmenrichtlinien in 
eigener Zuständigkeit die Bedingungen für 
den Entzug von Übungs-, Jugendleiter- und 
Trainerlizenzen zu regeln.3

Der DOSB ist Mitglied des Runden Tisches „Se-
xueller Kindesmissbrauch in Abhängigkeits- und 
Machtverhältnissen in privaten und öffentlichen 
Einrichtungen und im familiären Bereich“, der 
2010 von der Bundesregierung ins Leben geru-
fen wurde. Am 19. April 2012 wurde zwischen 
dem DOSB, der dsj und dem Unabhängigen 
Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindes-
missbrauchs der Bundesregierung vereinbart, die 
empfohlenen Leitlinien4 des Runden Tisches bei 
der Entwicklung von Präventionskonzepten zu 
berücksichtigen. Zugesagt wurde außerdem, den 
Unabhängigen Beauftragten in den Jahren 2012 
und 2013 bei zwei bundesweiten Befragungen zu 
unterstützen. Neben anderen Organisationen sol-
len auch Sportvereine darüber Auskunft geben, 
welche Konzepte zu Prävention und Intervention 
bei sexualisierter Gewalt bereits entwickelt wur-
den und zur Anwendung kommen, welche geplant 
sind und in welchen Bereichen Handlungsbedarf 
besteht.

In einer Erklärung der Mitgliederversammlung 
vom 4. Dezember 2010 verpflichten sich der 
DOSB und seine Mitgliedsorganisationen

 die Leitungsebene in Verbänden und Vereinen 
zu sensibilisieren und sie in der Entwicklung 
eines kompetenten Umgangs mit dem Thema 
sexualisierter Gewalt zu unterstützen,

 eine Vertrauensperson zu benennen, die inter-
ne Verfahren aufbaut und Kontakt zu externen 
Beratungsstellen vermittelt und unterhält, 

 auf die spezifischen Belange von Kindern und 
Jugendlichen mit Behinderungen in diesem 
Zusammenhang aufmerksam zu machen,

 Übungsleiterinnen und Übungsleiter, Trai-
nerinnen und Trainer, Betreuerinnen und 
Betreuer, Jugendleiterinnen und Jugendleiter, 
durch eine aktive Auseinandersetzung mit 
den Inhalten einer Verhaltensrichtlinie für das 
Thema zu sensibilisieren, 

 die Inhalte der Selbstverpflichtung in die 
eigenen Strukturen hineinzutragen und kon-
tinuierlich über die eigenen Aktivitäten zu 
informieren,

 Ressourcen für die Entwicklung und Um-
setzung von Präventionsmaßnahmen gegen 
sexualisierte Gewalt zur Verfügung zu stellen,

 Satzungen und Ordnungen zu prüfen und sich 
darin gegen jede Form sexualisierter Gewalt 
auszusprechen,

 für eine Atmosphäre des gegenseitigen Res-
pekts, der Toleranz und der Transparenz von 
Rechten, besonders von Kindern und Jugend-
lichen, zu sorgen.

2:  Das Positionspapier 

des DOSB und das 

Protokoll der Mitglie-

derversammlung finden 

Sie im Webportal des 

DOSB unter www.dosb.

de /Medien/Downloads/

Grundsatzpapiere

3: DOSB, Beschluss der 

Mitgliederversammlung 

2010, Frankfurt am Main 

2012, www.dosb.de

4: Die Leitlinien zur Prä-

vention und Intervention 

sowie zur langfristigen 

Aufarbeitung und Initiie-

rung von Veränderungen 

nach sexualisierter 

Gewalt durch Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter in 

Institutionen, finden Sie 

im Internet unter www.

rundertisch-kindesmiss-

brauch.de/ downloads
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Das Projekt „Schutz vor sexualisierter 
Gewalt gegen Kinder und Jugendliche 
im Sport: Prävention, Intervention, 
Handlungskompetenz 

Das Präsidium des LSB und der Vorstand der sj 
Nds. haben im April 2010 das Projekt „Schutz 
vor sexualisierter Gewalt gegen Kinder und 
Jugendliche im Sport: Prävention, Intervention, 
Handlungskompetenz“ auf den Weg gebracht. Die 
Projektlaufzeit beträgt 10 Jahre (2011-2021). Das 
Vorhaben wird bis 2013 durch das Niedersäch-
sische Ministerium für Soziales, Frauen, Familie, 
Gesundheit und Integration und die Niedersächsi-
sche Lotto-Sport-Stiftung gefördert.

Ziel des Projektes ist es, ehrenamtlichen und 
hauptberuflichen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern in Sportvereinen, Sportbünden und Landes-
fachverbänden Handlungssicherheit im Umgang 
mit dem Thema Schutz vor sexualisierter Gewalt 
im Sport zu vermitteln. Sie sollen in der Lage 
sein, Gefährdungspotenziale erkennen und ein-
schätzen zu können sowie geeignete vorbeugende 
Maßnahmen umzusetzen. Dazu gehören auch 
Handlungsweisen die dazu dienen, Grenzver-
letzungen zu beenden und die Betroffenen zu 
schützen. 

Zu den Angeboten im Projekt gehören:
 Informationen zum Thema,
 Aus-, Fort- und Weiterbildungen für verschie-

dene Zielgruppen,
 Informations-, und Lehrgangsmaterialien,
 Materialien für Kinder und Jugendliche, in de-

nen sie auf ihre Rechte und auf Hilfsangebote 
hingewiesen werden. 

Die Vollversammlung der sj Nds. (09/2010) und 
der Landessporttag des LSB (11/2010) haben die 
verbindliche Einführung der „Verhaltensrichtlinie
zur Prävention von sexualisierter Gewalt in der 
Kinder- und Jugendarbeit des Sports“ beschlos-
sen. Die Unterzeichnung dieser Verhaltensricht-
linie soll es besonders den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern in der Jugendarbeit des Sports 
erleichtern, Grenzen gegenüber Kindern und 
Jugendlichen zu wahren und eine klare Haltung 
zur Prävention von sexualisierter Gewalt in der 
Jugendarbeit ihrer Organisation zu entwickeln.

Die Verhaltensrichtlinie finden Sie auf Seite 15 
dieser Broschüre. Sie steht im Webportal der sj 
Nds. zum Download zur Verfügung.5

Die Vorlage der unterschriebenen Verhaltens-
richtlinie ist seit dem 01.01.2012 Voraussetzung 
für die Ausstellung von Lizenzen ÜL C Breiten-
sport sportartübergreifend (1. Lizenzstufe), ÜL 
B Sport in der Prävention (2. Lizenzstufe) und 
Vereinsmanagement C (1. Lizenzstufe). Zur Ver-
längerung der Lizenzen ist ebenfalls der Nach-
weis über die unterzeichnete Verhaltensrichtlinie 
zu erbringen.

Gleichzeitig wurde auf der Grundlage der Selbst-
verpflichtung des DOSB und seiner Mitglieds-
organisationen zum Umgang mit sexualisierter 
Gewalt im Sport das Verfahren zum Lizenzentzug 
neu geregelt: Demnach hat der LSB Nieder-
sachsen e. V. das Recht, die DOSB-Lizenz zu 
entziehen, wenn die Lizenzinhaberin bzw. der 
Lizenzinhaber gegen die Satzung des Verbandes 
und ethisch-moralische Grundsätze z. B. gegen 
die Verhaltensrichtlinie schuldhaft verstößt.6

Die Bedeutung der Maßnahmen für 
Sportbünde und ihre Sportjugenden

Der LandesSportBund Niedersachsen gliedert 
sich regional in Sportbünde (Stadt-, Kreis- oder 
Regionssportbünde). Diese betreuen die in ihrem 
Bereich ansässigen Mitgliedsverbände nach der 
Satzung und den Ordnungen sowie den Be-
schlüssen des LSB. Die Sportbünde bieten zahl-
reiche Qualifizierungsmaßnahmen an und halten 
Beratungsangebote und weitere Dienstleistungen 
vor. Dies betrifft in immer mehr Sportbünden, 
auch das Thema Schutz vor sexualisierter Ge-
walt im Sport. Sie leisten damit einen wichtigen 
Beitrag, diese Thematik weiter bekannt zu ma-
chen und entsprechendes Wissen zu vermitteln. 
Immer mehr Sportbünde arbeiten dabei auch mit 
Beratungsstellen vor Ort zusammen.

Darüber hinaus sind in einigen Sportbünden be-
reits Lehrreferentinnen und Lehrreferenten zum 
Thema Schutz vor sexualisierter Gewalt im Sport 
für die JuleiCa und DOSB-Lizenzausbildungen 
qualifiziert worden. 

Nähere Informationen dazu erhalten Sie von der 
Projektleitung im Projekt „Schutz vor sexuali-
sierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche im 
Sport: Prävention, Intervention, Handlungskom-
petenz“ (s. Seite 20).

Gefördert durch: Eine Initiative von:

Die Projektmitarbeiterinnen stehen Ihnen zur 
Verfügung wenn, Sie

 grundsätzliche Fragen zum Thema haben,
 in Ihrem Sportverein, Sportbund oder Lan-

desfachverband eine Verhaltensrichtlinie zum 
Schutz vor sexualisierter Gewalt einführen 
möchten,

 für Ihre Ferienmaßnahmen Verhaltens- und 
Verfahrensregeln erarbeiten möchten,

 ein Ablaufverfahren zum Umgang mit Ver-
dacht auf sexualisierte Gewalt entwickeln 
möchten,

 Kooperationen mit Beratungseinrichtungen 
suchen.

Die Clearingstelle 

Um Betroffenen von sexualisierter Gewalt, inner-
halb des Sports, Hilfe zu bieten, haben der LSB 
und die sj Nds. im Mai 2011 eine zentrale Clea-
ringsstelle eingerichtet. 

Sie bietet Kindern und Jugendlichen, Eltern und 
Vereinsmitgliedern – auch anonym – Beratung 
und Unterstützung, die

 von sexualisierter Gewalt im Sport betroffen 
sind oder waren,

 sexuelle Übergriffe vermuten oder beobachtet 
haben,

 nach einem sexuellen Übergriff ins Vertrauen 
gezogen wurden.

Im Falle eines Verdachtes werden mit den Hilfe-
suchenden individuelle Handlungsschritte entwi-
ckelt. Der Schutz der Betroffenen steht dabei an 
erster Stelle. Die Clearingstelle kooperiert dabei 
mit Fachberatungsstellen.

Hotline Clearingstelle
Di 10-12 Uhr, Do 13-15 Uhr, Tel.: 0511 1268-274
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Maßnahmen und Beschlüsse des              
LandesSportBundes (LSB) Niedersachsen  
und der Sportjugend Niedersachsen (sj Nds.)

 5 : www.sportjugend-nds.de/

Schutz vor sexualisierter 

Gewalt im Sport

6 : LandesSportBund e.V. (Hrsg.):

 Satzung, Richtlinien und 

Ordnungen, S. 39-41 

Hannover 2011

Kontakt: Thekla Lorenz, Projektleitung 
Tel.: 0511 1268-252, Fax: 0511 1268-242, E-Mail: tlorenz@lsb-niedersachsen.de
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Lust auf Sex
Fragen von Jugendlichen zu Sexualität und Aidsprävention
Eine Praxishandreichung für sozialpädagogische Fachkräfte 
in der Schule und in der Kinder- und Jugendarbeit, Hrsg.: 
Landesstelle Jugendschutz, Hannover 2009/2010 
zu beziehen unter 
www.jugendschutz-niedersachsen.de 

Arbeitshilfen

Sex. Sex! Sex?
Umgang mit Sexualität und sexueller Gewalt bei internatio-
nalen Begegnungen, Kinder- und Jugendreisen
Hrsg.: Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in 
Deutschland (aej) e. V., Hannover 2011
ISBN: 978-3-88862-095-9

Schweigen schützt die Falschen
CD mit zahlreichen Hintergrundinformationen und Lehrbei-
spielen für die Praxis
Hrsg.: Sportjugend Niedersachsen (sj Nds.), Januar 2013
Zum Herunterladen unter 
www.sportjugend-nds.de/Schutz vor sexualisierter 
Gewalt im Sport/Dokumente

Nützliche Links

Informationen zu Kinderrechten und Gewalt an Kindern 
finden Sie im Internetportal des Deutschen Kinderschutz-
bundes, Landesverband Niedersachsen unter 
www.dksb-nds.de

Interessante Materialien für Mädchen und Jungen und 
Fachkräfte zum Thema sexuelle Gewalt bietet das Inter-
netportal der Kontakt- und Informationsstelle gegen sexu-
ellen Missbrauch an Mädchen und Jungen, Zartbitter e. V.: 
www.zartbitter.de

Informationen zu den Aufgaben des Unabhängigen Be-
auftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs 
finden Sie im Internet unter 
www.beauftragter-missbrauch.de

Ergebnisse und Empfehlungen des Runden Tisches sexu-
eller Kindesmissbrauch sowie den Abschlussbericht der 
Unabhängigen Beauftragten der Bundesregierung zur Aufar-
beitung des sexuellen Kindesmissbrauchs finden Sie unter 
www.rundertisch-kindesmissbrauch.de/downloads

Umfangreiche Informationen für Jugendliche zu Part-
nerschaft, Sexualität, Liebe bietet die Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung unter 
www.loveline.de

Zahlreiche praktische Methoden für eine gelingende 
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen finden Sie im 
Webportal der Akademie der Jugendarbeit Baden-Württem-
berg e. V. unter 
www.gelingende-beteiligung.de

Kontaktadressen zur 
persönlichen Beratung

Clearingstelle des LandesSportBund Niedersachsen 
und seiner Sportjugend
Tel.: 0511 1268-274, Sprechzeiten dienstags 10 bis 12 Uhr, 
donnerstags 13 bis 15 Uhr

Kinderschutzzentrum Hannover (Kooperationspartner des 
LSB Nds. und seiner sj)
Tel.: 0511 3743478, Sprechzeiten montags bis donnerstags 
9 bis 13 Uhr und 14 bis 16 Uhr, freitags 9 bis 13 Uhr

Unabhängiger Beauftragter für Fragen des sexuellen 
Kindesmissbrauchs
Tel.: 0800 2255530 (kostenfrei), Fax: 030 18555-41555, 
Sprechzeiten montags 8 bis 14 Uhr, dienstags, mittwochs, 
freitags 16 bis 22 Uhr, sonntags 14 bis 20 Uhr
Postadresse: Unabhängiger Beauftragter für Fragen des se-
xuellen Kindesmissbrauchs, Postfach 110129, 10831 Berlin

Anhang

Materialien zum Weiterlesen

Gegen sexualisierte Gewalt im Sport
Kommentierter Handlungsleitfaden für Sportvereine zum 
Schutz von Kindern und Jugendlichen
Hrsg.: Deutsche Sportjugend (dsj), Frankfurt am Main, 2011 
Publikationen zum Bestellen und Herunterladen unter 
www.dsj.de

Gegen sexualisierte Gewalt im Sport
Orientierungshilfe für rechtliche Fragen zum Schutz von 
Kindern und Jugendlichen
Hrsg.: Deutsche Sportjugend (dsj), Frankfurt am Main, 2011 
Publikationen zum Bestellen und Herunterladen unter 
www.dsj.de

Wir können auch anders! 
Tipps zum Weitergeben und Aufbewahren für Mädchen
Hrsg.: Sportjugend Niedersachsen (sj nds.), August 2012
Publikationen zum Herunterladen unter 
www.sportjugend-nds.de 
Schutz vor sexualisierter Gewalt 

Finger weg! Pack mich nicht an!
Hinweise für Jungen
Hrsg.: Sportjugend Niedersachsen (sj nds.)
Publikationen zum Herunterladen unter 
www.sportjugend-nds.de
Schutz vor sexualisierter Gewalt 

Die Kinderrechte von logo! erklärt
Erklärung der UN-Kinderrechtskonvention für Kinder
Hrsg.: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend (BMFSFJ), 8. Auflage, Berlin 2008 
Download unter 
www.bmfsfj.de

Mutig fragen – besonnen handeln 
Informationen für Mütter und Väter zur Thematik des sexu-
ellen Missbrauchs an Mädchen und Jungen
Hrsg.: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend (BMFSFJ), 11018 Berlin 
zum Bestellen und Herunterladen unter 
www.bmfsfj.de

Nummer gegen Kummer, Elterntelefon
Tel.: 0800 1110550 (kostenfrei), Sprechzeiten: montags bis 
freitags 9 bis 11 Uhr, dienstags bis donnerstags 17 bis 19 Uhr

Nummer gegen Kummer, Kinder- und Jugendtelefon
Tel.: 0800 1110333 (kostenfrei), Sprechzeiten: montags bis 
samstags 14 bis 20 Uhr

Nummer gegen Kummer, Jugendliche beraten Jugendliche
Tel.: 116111 (kostenfrei), Sprechz.: samstags 14 bis 20 Uhr

Deutsche Arbeitsgemeinschaft für 
Jugend- und Elternberatung e. V. (DAJEB)
Online-Beratungsführer, in dem mehr als 11.500 Beratungs-
stellen aufgeführt sind.
www.dajeb.de

Frauenhauskoordinierung e. V.
Vernetzungsstelle der Frauenhäuser, über die Sie Frauen-
häuser in ihrer Nähe finden können.
www.frauenhauskoordinierung.de

Weisser Ring
Sie können mehr als 425 Anlaufstellen durch die Suchmas-
ke auf der Startseite ermitteln, Tel. Nr.: 116006 (europa-
weit), Weitervermittlung an Außenstellen vor Ort.
www.weisser-ring.de

Nationale Infoline Netzwerk und Anlaufstelle zu sexueller 
Gewalt an Mädchen und Jungen – N.I.N.A.
Das Angebot richtet sich ausschließlich an Erwachsene.
Tel.: 01805 123465 (bundesweit), Sprechzeiten montags 9 
bis 13 Uhr, donnerstags 13 bis 17 Uhr. Außerhalb der Tele-
fonzeiten können Fragen an das Team gestellt werden unter 
mail@nina-info.de

Adressen und Telefonnummern von Beratungsstellen vor 
Ort können auch über die Stadt-, Kreis- und Regionsver-
waltungen erfragt werden.
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LandesSportBund Niedersachsen e. V. 
Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 10
30169 Hannover

Christiane Wiede und Thekla Lorenz

Karl-Heinz Steinmann, Thekla Lorenz, Sandra Klauert, Karin Bertram

Spriga.de

Dezember 2012

Deutscher Olympischer Sportbund:
Beschluss der Mitgliederversammlung 2010, www.dosb.de 
Frankfurt am Main 2012

Hochdorf – Ev. Jugendhilfe im Kreis Ludwigsburg e. V. (Hrsg.): 
Und wenn es doch passiert, Fehlverhalten von Fachkräften in der Jugendhilfe
Remseck am Neckar 2010

LandesSportBund Niedersachsen e. V. (Hrsg.):
Satzung, Richtlinien und Ordnungen
Hannover 2011

Wir bedanken uns beim Landessportbund Nordrhein-Westfalen für die 
Genehmigung, den Slogan „Schweigen schützt die Falschen“ nutzen zu können.
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